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Beschlussfassung über die Zustimmung zur Durchführung des Planänderungwer-
fahrens nach Baugesetzbuch (BauGB) für die Stadt Eppstein

Sehr geehrte Damen und Herren,

den folgenden Beschluss empfehle ich lhnen:

Die Regionalversammlung stimmt der Durchführung des Planänderungsverfah-
rens für die beiliegende Planung (s. Drucksache Nr. lll-'153 der Verbandskammer

des Regionalverbands FrankfurtRheinMain) im Bereich des Regionalverbandes
FranHurtRheinMain nach Baugesetzbuch (BauGB) zu.

Mit freundlichen Grüßen

in Vertretung

/4 /_.--
Rolf Richter

Regierungsvizepräsident
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'10. Oktober 2013

Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010
hig! Durchführung von Planänderungen nach Baugeselzbuch

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Regionalvorstand des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain hat in seiner Sitzung am
10. Oktober 2013 nachfolgende Beschlüsse zur Aufstellung von Planänderungen des Regio-
nalplans Südhessen/Regionalen Flächennulzungsplans 2010 zur Vorlage an di€ Verbands-
kammer des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain gefasst:

2, Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2OlO für die
Stadt Butzbach. Stadtteil Butzbach.
Gebiet: 'Bauzentrum an der Oslumgehung"
hier: Einleitung des Verlahrens (Aufstellungsbeschluss)

L Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die
Stadt Eppstein, Stadtteil Eppstein,
Gebiet A: "Staufenstraße"
Gebiet B: "Burgstraße"
hier: Einleitung des Verfahrens (Aufstellungsbeschluss)

Wir bitten die Regionalversammlung Südhessen um Kennlnisnahme der Aufstellungsbe-
schlüsse und um Zustimmung zur Durchführung der Planänderung nach Baugeselzbuch
(BauGB).

Nach Zustimmung der Regionalversammlung Südhessen zur Durchführung der Planände-
rung nach Baugesetzbuch (BauGB) erfolgt die Bekanntmachung der Aufslellungsbeschlüsse
im Staatsanzeiger Hessen durch den Regionalverband.
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Seite 2 zum Schreiben vom 10. Oklober 2013

Des Weiteren hat die Verbandskammer des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain am 18.
September 2013 nachfolgende Beschlüsse zum Abschließenden Beschluss von Planände-
rungen des Regionalplanes Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 gefasst,
die lhnen mit dem Schreiben vom 26. August 2013 zugegangen sind:

2. Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 20'10 für die
Stadt Eschborn, Stadtteil Eschborn, Gebiet: 'Sportpark Phönix"
hier: Beschluss über die Slellungnahmen und abschließender Beschluss über die Anderung
des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 20'10

1. Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die
Stadt Hochheim am Main, Stadtteil Hochheim am Main, Gebiet: "Feldberg-, Altkönig- und
Schwedenstraße"
hier: Beschluss über die Stellungnahmen und abschließender Beschluss über die Anderung
des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010

1. Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die
Stadt Maintal, Stadtteil Dörnigheim, Gebiet A: Gewerbegebiet "Dörnigheim-Ost 1', Stadtteil
Bischofsheim, Gebiet B: Gewerbegebiet "Am Regionalpark"
hier: Beschluss über die Slellungnahmen und abschließender Beschluss über die Anderung
des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010

1. Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die
Stadt Raunheim, Gebiet: "Zwischen Ziegelhüttenweg und Mainstraße"
hier: Beschluss über die Stellungnahmen und abschließender Beschluss über dje Anderung
des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010

Wir bitten diese Beschlüsse der Regionalversammlung Südhessen zur Beschlussfassung
über die Planänderung votzulegeo.

lm Anschluss an die gemeinsame Beschlussfassung werden diese Anderungsverfahren der
Genehmigungsbehörde vorgelegt.

Für eine zügige Rückantwort wären wir deshalb sehr dankbar.

Freundliche Grüße
lm Auftrag

i / l^t E--:
Andreas Thomschke
Abteilungsleiter Planung

Anlage:

Aufstellungs- und Abschließende Beschlüsse
als PDF (auf CD-ROM) und Ausdruck



Drucksache Nr. lll-153

Verbandskamm€r

Reg ona verband
FrankfurtRhe nMain

Betr.. 1. Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die
Stadt Eppstein, Stadtteil Eppstein
Gebiet A: "Staufenstraße"
Gebiet B: "Burgstraße"

hier: Einleitung des Verfahrens (Aufstellungsbeschluss)

Vorg.:

l. Antrag

Die Verbandskammer möge beschließen:

1. Gemäß SS 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit S 8 Abs. 1 Nr. 'l

des Gesetzes über die Metropolregion FrankfurvRhein-Main (Metropolc) wird das Ver-
fahren zur 1. Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 für die Stadt Eppstein, Stadtteil Eppstein, Gebiet A: "Staufenstraße', Gebiet
B: "Burgstraße" eingeleitet.

Gemäß vorgelegten Planzeichnungen wird Folgendes geändert:
Gebigllt"Gemischte Baufläche, Bestand" (ca. 0,9 ha) und "Okologisch bedeutsame
Flächennutzung..." mit "Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft" (ca. 0,1 ha) in 'Son-
dergebiet für den 9roßflächigen Einzelhandel - Nahversorgung, geplant" (ca. 0,8 ha) und
"Wohnbaufläche, Bestand" (ca. 0,2 ha)
Gebiet B: "Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel - Nahversorgung, geplant"
(ca. 0,6 ha)in "Gemischte Baufläche, Bestand"

2. Die Einleitung des Verfahrens ist im Slaalsanzeiger für das Land Hessen öfFentllch be-
kannt zu machen.

3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere die Abstim-
mung gemäß S 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß S 4 Abs. 1 BauGB, sowie -
soweit erforderlich - die Beteiligung der Olfentlichkeit gemäß S 3 Abs. 1 BaUGB durch-

zuführen.

4. Der Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung Südhes-
sen vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur Durchführung des
Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB).

DER REGIONALVORSTAND
Frankfurt am Main, 10.10.20'13
Für die Richtigkeitl

,l
-J{(f.-c, -

Esthdf Stegmann
Sch riftfü h rerin



ll. Erläuterung der Planung

Anlass, Inhalt und Zweck der Anderung sind der vorgelegten Begründung zu entnehmen. An
dieser Stelle erfolgt nur eine kuze Zusammenfassung:

Die Stadt Eppstein hat im Jahre 2009 ein Einzelhandelskonzept erstellen lassen, aus dem
hervorgeht, dass die Verkaufsflächenausstattung im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels
und insbesondere die Verkaufsflächengrößen der Supermärkte als deutlich unterdurch-
schnittlich zu bezeichnen sind. Die Regionale Einzelhandelsdatenbasis des Regionalverban-
des FrankfurtRheinMain, Stand Oktober 2012, bestätigt diese Beurteilung. Die Stadt ist seit-
dem bemüht, durch die Ansiedlung eines zeitgemäßen Lebensmittelvollsodimenterc die
Nahversorgung für die örtliche Bevölkerung zu verbessern und langfristig zu sichern.
Die bisher vorgesehene Fläche auf dem Gelände der Eppsteiner Stanniolfabrik (Gebiet B)
steht aulgrund der aufgegebenen Umzugspläne der Firma nicht mehr zur Verfügung. In die-
sem Zusammenhang wird die Oarstellung im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächen-
nutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) als "Sondergebiet für den großflächigen Einzelhan-
del - Nahversorgung, geplant" der gegenwärtigen Nutzung im RPS/RegFNP 2010 ange-
passt.

Aufgrund der aufgegebenen Umzugspläne des Unternehmes sowie zur Sicherung der
crundversorgung im Stadtbereich hat sich die Stadt Eppstein mit Alternativstandorten für die
Ansiedlung eines zeitgemäßen Lebensmittelvollsortimenters auseinandergesetz. Nunmehr
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für dje Entwickjung eines Lebensmittelvoll-
sortimenters bis maximal2.000 qm Verkaufsfläche und den notwendigen Stellplätzen nörd-
lich der Staufenstraße geschaffen werden (Gebiet A).

Zudem wird die im Gebiet A östlich angrenzende Mischbaufläche aufgrund der verbliebenen
geringen Flächengröße (ca.0,2 ha) in die umgebende Nutzung "Wohnbaufläche, Bestand"
integriert.

-2-



Anderungsunterlagen Regionalverband
FrankfurtRheinMain

l. Anderung des Regionalplans Südhgssen/R€gionalen Flächsnnutzungsplans 2010 f{ir
die Stadt Eppsteln, Stadtleil Eppstein
Gebisl A:'Stautenstraßo'
Gobiel B: 'Burgstnßa'

INHALTSVERJZEICHI{IS

1. l(artenbil

2. B€grilndung
A. Edäut€rung d€r Planung
B. Umu/sltb€richt
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1. Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die
Stadt Eppstein, Stadtteil Eppstein
Gebiet Ai "Staufenstraße"
Gebiet Br "Burqstraße"

Lage des Anderungsbereiches (Quelle: Pfäsentalionsgraphik 1i10.000 ATKIS@Basis-DLNr)

. 4i;]1-:'-S::il

Ittri*!orrs

'...i

Ohn€ Maßstab

Grenze des Anderungsbereiches
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1. Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die
Stadt Eppstsin, Stadtteil Eppstein
Gebiet Ai'Staufenstraße"
Gebiet B: "Burgstraße"

Darstellung der Flächen im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010
in der am '17.10.201 1 rechtswirksam gewordenen Fassung

M. l:50000

Grenze des Anderungsbereiches

-3-



1. Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 20'10 für die
Stadt EppEtein, Stadtteil Eppstein
Gebiet A:'Staufenstraße"
Gebiet B: "Burgslraße"

Vorgesehene Anderung

M. l:5()000

Grenze des Anderungsbereiches

ggbtiqt_lL"Gemischte Baufläche, Bestand" (ca. 0,9 ha) und "Okologisch bedeutsame Flä-
chennutzung..." mit "Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft" (ca. 0,1 ha) in "Sonderge-
biet für den großflächigen Einzelhandel - Nahversorgung, geplant" (ca. 0,8 ha) und "\ /ohn-
baufläche, Bestand" (ca. 0,2 ha)
GgbiglEl'Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel - Nahversorgung, geplant'(ca.
0,6 ha) in "Gemischte Baufläche, Bestand"



l. Andorung d€5 Regionalplans Südhess€ry'R€gbnalen FlächennuEungsplans 2OlO für die
Stadt Eppctcln, Stadtteil Epp8lein
Gebi€t A: 'Staufenstra ßa'
GEbi€t B: "Burgstraße"

Anpassung dsr Beikarte 1

I.l:5|!lXlO

Grenze dos AnderungsberBiches



l. Andarung des R€gionelplans Südhss€n/R€glonalen Fläciennutrungsplens 2010 für die
Stadt Eppstcln, Stadttell Epp8t6in
Geblot A'Siaufenstraßa'
G€ti6t B: "Burgstraß€'

Anpassung dsr Beikarte 2

tl. l:50000

G]anzs d€s And€rungsbsr€iohes
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Leggnde - Regionaler Flächennutzungsplan 2010
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Begründung

zur 1. Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 201O für
die Stadt Eppstein, Stadtteil Eppstein
Gebiet A: "Staufenstraße"
Gebiet B: "Burgstraße"

A: Erläuterung der Planung

A 1. Formelle Gründe für die Durchführung des Anderungsverfahrens

Das Ve.fahren zur Anderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den SS 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch
(BauGB) in Verbindung mit S 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die lvletropolregion Frank-
furvRhein-Main (Metropolc) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß S 5 BaUGB
für den Ballungsraum FrankfuruRhein-Main im Sinne des S 2 l\retropolc die sich aus der
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt
gemäß S 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit S 9 HLPG Erfor-
dernisse der Raumordnung fest.

Aus den im Folgenden dargelegten Gründen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
ist es erforderlich, die Planaussagen in dem Gebiet A "Staufenstraße" und Gebiet B "Burg-
straße" in der Stadt Eppstein, Stadtteil Eppslein, zu überarbeiten.

A 2. celtungsbereich der Anderung

Der Geltungsbereich der Anderung umfasst zwei Gebiete von insgesamt'1,6 ha.

Gebiet A liegt nordöstlich des Stadtzentrums vqn Eppstein. lm Norden des Gebietes verläuft
der Fischbach mit angrenzendem Ufergehölz. zudem wird der nördliche Bereich von Wohn-
bebauung begrenzt. Öie wohnbebauung setzt sich östlich des Gebietes fort. Südlich der An-
derungsfläche verläuft die Staufenstraße und westlich davon die Bundesstraße B 455
(Fischbacher Straße). Das Gebiet umfasst eine Flächengröße von '1,0 ha.

Gebiet B liegt im Sladt2:entrum der Stadt Eppstein. Es ist von Mischbaufläche umgeben. Le-
diglich im südlichen Bereich wird die Fläche von der Bundesstraße B 455 begrena. Die Flä-
che hat eine Größe von ca. 0,6 ha.

Die Abgrenzungen können den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass und Inhall der Anderung

Die Pläne zur Umsiedlung der Eppsteiner Stanniolfabrik aus der Eppsteiner Altstadt in das
Gewerbegebiet West (Bremthal) werden von Seiten des Untemehmens nicht weite.vedolgt.
Durch die beabsichtigte Verlagerung sollten die Voraussetzungen für eine Stadterneuerung
in zentraler Lage von Eppstein geschaffen werden. Dazu gehörte auch, dass das im
RPS/RegFNP 2010 im Stadtgebiet dargestellte "Sondergebiet für den großflächigen Einzel-
handel - Nahversorgung, geplant' die Versorgung im zentralen Stadtbereich langfristig si-
chern sollte.
Aufgrund der aufgegebenen Umzugspläne des Unternehmens und zur Sicherung der
Grundversorgung ist im Rahmen eines Flächentausches beabsichtigt, die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Lebensmittelvollsortimenters nördlich der
Staufenstraße auf einer bisher als überwiegend gewerblich und für Wohnbebauung genutz-
ten Fläche zu schaffen (Gebiet A). Das vorliegende Anderungsverfahren schließt somit
gleichzeitig die Rücknahme der Darstellung "Sondergebiet ... - Nahversorgung, geplant" an



der Burgstraße im Stadtzentrum (Gebiet B) mit ein. Die Darstellung wird entsprechend ihrer
tatsächlichen Nutzung angepasst.

Die östlich im Gebiet A "Staufenstraße" angrenzende "Gemischte Baufläche" liegt mit einer
Flächengröße von ca.0,2 ha unterhalb der Darstellungsgrenze (0,5 ha) im RPS/RegFNP
2010. Diese Fläche wird daher in die umgebende Darstellung 'wohnbaufläche, Bestand"
integriert.

Ein entsprechender Bebauungsplan befindet sich parallel in der Aufstellung (Bebauungsplan
E 103 "Nahversorger Staufenstraße"). Damit dieser als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwi-
ckelt angesehen werden kann, ist es ertordedich, die bjsher,gen Planaussagen entsprechend
der Festsetzung in dem Bebauungsplan wie folgt zu ändern:

Gebiet A: "Gemischte Baufläche, Bestand" (ca. 0,9 ha) und "Okologisch bedeutsame Flä-
chennutung..." mit "Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft" (ca. 0,1 ha) in "Sonderge-
biet für den großflächigen Einzelhandel - Nahversorgung, geplant" (ca. 0,8 ha) und "Wohn-
baufläche, Bestand" (ca. 0,2 ha)
Gebiet B: "Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel - Nahversorgung, geplant" (ca.
0,6 ha) in "cemischte Baufläche, Bestand"

Der Kartenhintergrund in den Beikarten I und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird - soweit erfor-
derlich - an diese Anderung der Hauptkarte angepasst.

A 4, Regionalplanerische Aspekte

Gebiet A:
Das als "cemischte Baufläche" und geringfügig nördlich als "Okologisch bedeutsame Flä-
chennutzung..." mit "Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft" dargestellte Anderungsge-
biet liegt größtenteils innerhalb der regionalplanerischen Festlegung "Vonanggebiete Sied-
lung". cemäß ziel 23-4-3-2 des RPS/RegFNP 2010 sind die im RPS/RegFNP 2010 darge-
stellten Wohnbauflächen, gemischten Bauflächen und Sonderbauflächen zusammen mit
Gemeinbedarfsflächen, innerörtlichen Grünflächen, innerörtlichen Verkehrsflächen und in-
nerörtlichen Flächen für die Ver- und Entsorgung zugleich Siedlungsgebiete im Sinne des
Regionalplans Südhessen. Die Anderung der Darstellung des Gebietes als "sondergebiet für
den großflächigen Einzelhandel - Nahversorgung, geplant'r (ca. 0,8 ha) dient der Ansiedlung
eines Lebensmittelvollsortimenters bis maximal 2.000 qm Verkaufsfläche in städtebaulich
integrierter Lage zur Sicherung der Grundversorgung des Stadtteils Eppstein. Für das Vor-
haben kann somit gemäß Ziel 3.4.3-2 die Raumverträglichkeit angenommen werden.

Das Anderungsgebiet liegt z.T. im Bereich der regionalplanerischen Festlegungen "Vorbe-
haltsgebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz". In diesen sind Uberflutungen bei extre-
men Hochwasserereignissen nicht auszuschließen. Dem Hochwasserschutz sollte durch
entsprechende Eauvo.sorge RechnuDg getragen wetden. lm nördljchen Tejl des Gebietes
wird ein "Vonanggebiet für vorbeugenden Hochwasserschulz" von dem Planvorhaben tan-
giert. Dieses dient neben der Sicherung der Uberschwemmungsgebiete und der Retentions-
räume der Sicherung des Hochwasserabtlusses bzw. der Freihaltung stark überflutungsge-
fährdeter Bereiche hinter Schutzeinrichtungen. In ihm sind Planungen und Maßnahmen, die
diese Funktionen beeinträchtigen unzulässig. Ausnahmen sind nur aus überwiegenden
Gründen des Allgemeinwohls möglich. Der Retentionsverlust ist auszugleichen und der
Hochwasserabfl uss zu sichem.

Gebiet B:
Durch die Bestandsanpassung des ca. 0,6 ha großen geplanten "Sondergebietes für den
großflächigen Einzelhandel - Nahversorgung" in "Gemischte Baufläche, Bestand" wird die
regionalplanerische Ausweisung als Vorranggebiet Siedlung nicht geändert. Die beabsichtig-
te Darstellung stimmt daher mit den regionalplaneri6chen Zielsetzungen überein.
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A 5, Verkehrsplanerische Aspekte

Die verkehrliche Erschließung des ggqiqles4 an das städtische Straßennetz erfolgt über die
Staufenstraße. Als relevante übergeordnete Haupterschließungsstraße im Bereich des Plan-
gebietes fungiert die Bundesstraße B 4ss/Fischbacher Straße.
Die dezeitige Erschließung des Gebietes durch den öffentlichen Personennahverkehr erfolgt
über die Haltestelle "Lorsbacher Straße' mit der Buslinie 815 (Kelkheim (Taunus)-Eppenhain
- Eppstein-Vockenhausen Schulzentrum). Der nächstgelegene Bahnhaltepunkt "Eppstein
Bahnhof'der S-Bahn-Linie 2liegt ca. 800 m vom Anderungsbereich entfemt.
Das Plangebiet kann zudem gut an das überörtliche Fahrradroutennetz angebunden welden.
Der aus der Stadtmitte in nordöstliche Richtung führende Straßenzug Burgstraße - Staufen-
straße - Gimbacher Straße ist als "überörtliche Fahrradroute" im gültigen RPS/RegFNP 2010
ausgewiesen.

Aufgrund der Ansiedlung von verkehrsintensiver Nutzung wird derzeit im Rahmen der Auf-
stellung des Bebauungsplanes ein Verkehrsgutachten erstellt. Eine detaillierte Bewertung
des Straßennetzes mit ggl Hinweisen auf notwendige Netzergänzungen bzw. Knotenpunk-
tertüchtigungen (hier Knotenpunkt B 455 / Staufenstraße) werden ergänzend in diesem Gut-
achten erbracht.

Aus dem GqEig!..]g sind keine zusätzlichen verkehrlichen Auswirkungen zu erwarten, da eine
Umsiedlung nicht stattfindet und derjetzige Fimenstandort der Stanniolfabrik erhalten bleibt.

A 6. Landschaflsplanerische Aspekte

Gebiet A:
lm Landschaftsplan des früheren Umlandverbandes Frankfurt 2000 (Karte 24: Entwicklungs-
karte) ist das Anderungsgebiet vorwiegend als "Siedlungsfläche gemäß geltendem FNP
Stand Juli 2000" dargestellt und als Maßnahme der "Erhaltung der Durchgrünung innerhalb
von Siedlungsflächen - Bestand Juli 1991" vorgesehen. lm nördlichen Bereich der Fläche
verläuft der Fischbach. Der Ufergehölzbestand am Fischbach ist als "Lebensraum und Land-
schaflsbestandteil gem. S 23 (1) HENatG", jetz S 13 HAGBNatSchG in Verbindung mit S 30
BNatschG, ausgewiesen.
Der Fischbach durchflleßt in Nord-Süd-Richtung das Gebiet. lm bebauten Bereich ist der
Bach verrohrt. lm östljchen Teilgebiet beflndet sich Wohnbebauung. Der südliche und östli-
che Bereich des Gebietes wird von der Staufenstraße bzw. Fischbacher Straße begrenä.
Das Landschaftsbild wird von den vorhandenen baulichen und verkehrliohen Nutzungen be-
stimmt. Da es sich um eine Umnutzung einer bereits bebauten Fläche handelt, die dezeit
überwiegend gewerbljch und für Wohnbebauung genutzt wird, wird der Charakter im We-
sentlichen erhalteß bleiben. Der Erholungswert im Anderungsgebiet ist mangels öffentlich
zugänglicher Grüntlächen als gering einzustufen.

Gebiet B:
Der Anderungsbereich sowie die nördlich, östlich und westlich umliegenden Flächen sind im
Landschaftsplan des früheren Umlandverbandes Franklurt 2000 (Karte 24: Entwicklungskar-
te) als "Siedlungsfläche gemäß geltendem FNP Stand Juli 2000" dargestellt und als Maß-
nahme der "Erhöhung der Durchgrünung innerhalb von Siedlungsflächen - Bestand Juli
1991" vorgesehen. Der in West-Ost-Richtung verlaufende Schwarzbach ist im Bereich des
Gebietes größtenteils verrohrt.
Das Landschaftsbild ist durch gewerbliche/industrielle Nutzung geprägt, das auch aufgrund
der Erhaltung des Beslandes nicht verändert wird. Die geänderte Darstellung des RegFNP
entspricht somit im wesentlichen den Zielen der Landschaftsplanung.



Die Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist in der Flächennutzungspla-
nung wegen der Beschränkung auf die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und der
auf dieser Planungsstufe meist noch relativ unbestimmten Planung nur allgemein möglich.
Für die Kompensation der geplanten Eingriffe, die nicht in den Bauflächen selbst unterge-
bracht werden können, weist der RPS/RegFNP 2010 die Okologisch bedeutsame Flächen-
nutzung aus. Abgleitet aus dem Biotopverbundsystem der kommunalen Landschaftspläne,
sind dies Gebiete, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder wegen ihrer natürlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege besonders geeignet sind. Eine Konkretisierung der Einzelflächen sowie eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Hierfür
bieten die Landschaftspläne und landschaftsplanerischen Gutachten detaillierte lraßnah-
menplanungen.

Die landschaftsplanerischen Belange bezüglich der Umweltfaktoren Boden, Grundwasser,
Klima und Artenschutz sind in Teil B Umweltbericht behandelt.

A 7 . Erklärung zu Aerücksichfigung der Umwaltbalange

Altlasten oder Altablagerungen sind in den Anderungsgebieten nicht bekannt.

Durch die Planung im Gebiet A werden Baumaßnahmen und Flächenversiegelungen vorbe-
reitet, wodurch unter anderem mit dem Vedust oder der Einschränkung von Bodenfunktionen
(Produktions-, Filter- und Speicherfunktion etc.), von Lebensräumen für Flora und Fauna,
von kaltluftproduzierenden Flächen und von Hochwasserretentionsraum zu rechnen ist. lm
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind in dem Gebiet A aus umweltplanerischer
Sicht insbesondere die Themenfelder Artenschutz sowie Gewässer- und Hochwasserschutz
frühzeitig zu berücksichtigen und Festsetzungen zu treffen, die der Beeinträchtigung von
Umweltbelangen so weit wie möglich entgegen wirken, wie Begrünung der Grundstücksfrei-
llächen und Straßen, Festsetzungen von Maßnahmenflächen, Rodung von Gehölzen außer-
halb der Brutzeit etc. Die mit einer Realisierung der Planung einhergehenden Beeinträchti-
gungen von Umweltbelangen durch Flächenversiegelung, Umlagerungen und Verdichtung
bislang unbebauter Flächen können im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung durch ge-
eignete Festsetzungen minimiert aber nicht vermieden werden. Auf dem umliegenden Stra-
ßennetz ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und daraus resultierenden Emissionen
zu rechnen.

Durch die Anderungen im eerbiellB werden keine neuen Beejnträchtigungen von Umweltbe-
langen vorbereitet, da die vorhandene Nutzung erhalten bleibt. Der Bereich des festgesetz-
ten überschwemmungsgebietes des Schwarzbaches im äußersten westlich und östlichen
Bereich ist weiterhin von Bebauung freizuhalten.

A 8. Darlegung der plangrischen Erwägungen

Die Stadt Eppstein hat im Jahre 2009 ein Einzelhandelskonzept erstellen lassen. Aus diesem
geht hervor, dass die Verkaufsflächenausstattung im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels
als deutlich unterdurchschnittlich zu bezeichnen ist, da insbesondere die Supermärkte unter-
durchschnittliche Verkaufsflächengrößen aufweisen. Die Regionale Einzelhandelsdatenbasis
des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain, Stand Oktober 2012, bestätigt, dass Eppstein
bei der durchschnittlichen Betriebsgröße, bei der Verkaufsflächenausstattung und bei der
Ve|kaufsflächenausstattung pro Einwohner deutlich hinter dem Ballungsraumdurchschnitt
zurückbleibt.
Die Stadt ist seitdem bemüht, durch die Ansiedlung eines zeitgemäßen Lebensmittelvollsor-
timenters die Nahversorgung für die örtliche Bevölkerung zu verbessern und langfristig zu
sichern. Die bisher vorgesehene Fläche auf dem Gelände der Stanniolfabrik (gcqiqlg) steht
aufgrund der aufgegebenen Umzugspläne der Firma nicht mehr zur Verfügung.



Die Stadt Eppstein hat sich mit Alternativstandorten für die Etablierung einer entsprechenden
Nulzung im Stadtgebiet auseinandergesetä. lm Ergebnis dieser Standortanalyse wurde der
Bereich nördlich der Staufenstraße (Ggbiell\Lermittelt, der im Hinblick auf städtebauliche
und versorgungsstrukturelle Aspekte aber auch die Standortanforderungen der Betreiber von
Lebensmittelsupermärkten an Flächengröße, verkehrliche Erreichbarkeit usw. geeignet ist,
eine entsprechende Nutzung aufzunehmen.
In diesem Zusammenhang wird das im Stadtzentrum von Eppstein dargestellte "Sonderge-
biet ... - Nahversorgung, geplant" (Gebiet B) zurückgenommen und der tatsächlichen Nut-
zung angepassr.



B: Umweltbericht

B 1. Einleitung

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Anderung

Vorgesehen ist die SchaJfung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung
eines Lebensmittelvollsortimenters und die Einrichtung der benötigten Stellplätze nördlich
der Staufenstraße.

Gebiel A:
Die nordwestlich des Stadtzentrums von Eppstein gelegene "Gemischte Baufläche, Besland"
(ca. 0,9 ha), und der daran nördlich angrenzende Bereich "Okologisch bedeutsame Flächen-
nutzung..." mit "Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft" (ca. 0,1 ha)wird in "Sondergebiet
für den großflächigen Einzelhandel - Nahversorgung, geplant' (ca. 0,8 ha) und 'Wohnbauflä-
che, Bestand" (ca. 0,2 ha) geändert.
Damit wird die planungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung eines von der Stadt be-
nötigten Lebensmittelvollsortimenters geschaffen.

Gebiet B:
Das Gebiet im Stadtzentrum von Eppstein wird entsprechend der nunmehr geplanten Beibe-
haltung der dezeitigen Nutzung von "Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel -
Nahversorgung, geplant" (ca. 0,6 ha) in "Gemischte Baufläche, Bestand" (ca. 0,6 ha) geän-
dert, da die Pläne für eine Auslagerung der Stanniolfabrik aus dem Stadtgebiet aufgegeben
wurden und der Firmensitz am Ort erhalten bleibt.

B '1.2 Umw€ltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Die folgenden Ziele von Fachgesetzen und Fachplänen sind zu beachten:
BNatschcSl Abs. 1+5,WHG$6Abs. I Nr. I,WHGS6Abs. I Nr.6, Blmschc S I,
Blmschc S 50

Sie lauten:

BNatSchG: Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
Die Ziele des Naturschutses und der Landschaftspflege ergeben sich aus S 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542). Sie lauten auszugsweise.
"(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu
schützen, dass
1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati-
onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgütersowie
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).
(5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zer-
schneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten lnnenbereich, soweit sie nicht
für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freillächen im
Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschafts-
gerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die Inan-
spruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder
so gering wie möglich gehalten werden. ..."



WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalls (WHG) - Wasserhaushaltsgesetz
S 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung
(1) Nr. 1: Die Gewässer sind naohhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, ihre
Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum
für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nach-
teiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften.
WHGi Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) - Wasserhaushaltsgesetz
S 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässeöewirtschaftung
('1) Nr. 6r Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, an
oberirdischen Gewässem so weit wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnisse
zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Ent-
stehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen.

Blmschc: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luflverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundes- lmmissionsschutzgesetz)
S I ZrYeck des Gesetzes
( t) Zweck dieses Gesetzes ist es, l\.4enschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser,
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen
zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

Blmschc: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundeslmmissionsschutzgesetz)
S 50 Planung
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82lEG in Belriebsbe-
reichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich
genutzte Gebiete, wichtige Ve*ehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des
Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich ge-
nutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Bei raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach S 48a Abs. I fest-
gelegten lmmissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwä-
gung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu
berücksichtigen.

B 2. Umweltauswirkungen der Anderung

B 2,1 Bestandsaufnahme

cebiet A wird dezeit gewerblich und für Wohnbebauung genutzt. In nordsüdliche Richtung
verläuft der Fischbach, der im Bereich der vorhandenen Bebauung verrohrt ist. Der nördliche
Bereich der Planänderung wird z.T. durch potenziell geschützte Biotope nach S 30 BNaSchG
im Umfeld des Fischbaches geprägt. Zudem ist dieser Bereich des Plangebietes bis zur be-
ginnenden Verrohrung des Fischbaches als festgesetztes Überschwemmungsgebiet ausge-
w|esen.
lm Rahmen des parallelen Bebauungsplanverfahrens erfolgt eine Erfassung und Bewertung
der Fauna.
Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers für den Flächenanteil, der in "Son-
dergebiet ... - Nahversorgung" umgewidmet wird, ist hoch. Der nordwestliche Bereich hat
eine hohe Relevanz für den Kaltlufthaushalt.
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Auf der Fläche des GgElClelg befindet sich die Eppsteiner Stanniolfabrik, die weiterhin dort
ansässig bleibt. Der das Gebiet in westöstlicher Richtung durchfließende Schwazbach ist
größtenteils verrohrt. lm äußersten westlichen wie auch im östlichen Bereich tangiert das
festgesetzte Uberschwemmungsgebiet des Schwarzbaches den Anderungsbereich. Diese
Bereiche weisen lt. EU-Wasserahmenrichtlinie einen guten ökologischen Zustand auf. lm
Gebiet liegt mit der Firma EppsteinFOlLS GmbH & Co. KG ein schadstofffreisetzender und -
veöringender Betrieb. Die Fläche beinhaltet ein Baudenkmal (Kontorgebäude, Burgstraße
83).

B 2.2 Prognose und Bewertung

Auswirkungen der bisherigen Planung

Gebiet A:
lm nördlichen Bereich des Plangebietes entspricht die dezeitige Nutzung der bisherigen
Darstellung als "Ökologisch bedeutsame Flächennutzung..." im RPS/RegFNP 2010. Auswir-
kungen auf die Fauna und andere relevante Umweltbelange sind daher nicht zu erwarten.

Gebiet B:
Die Beibehaltung der bisherigen Planung im "Sondergebiet ... - Nahversorgung" fühn zu hö-
herem Verkehrsaufkommen und Emissionen. Durch das Vorhaben wird der im östlichen und
westlichen Bereich festgesetzte Uberschwemmungsbereich des Schwazbaches tangiert.

Auswirkungen d€r Planänderung

Gebiet A:
lm Gebiet werden zusätzliche Flächen versiegelt. Der Wasserhaushalt wird negativ beein-
flusst. Eingriffe in potentiell geschützte Biotope nach S 30 BNaSchG werden im Umfeld des
Fischbaches durch die Planände.ung vorbereitet. Lebensräume für Fauna und Flora werden
gestört oder gehen verloren. lm Laute des Verfahrens wird ermittelt, welche Arten von der
Planung betroffen sein werden und welche Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation
notwendig sind. lm parallelen Bebauungsplanverfahren werden detaillierte Untersuchungen
und Bewertungen hiezu erfolgen.

Gebiet Bl
Die geplante Anderung entspricht der Realnutzung. Es sind keine neuen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten.

FFH-Verträglichkeitsplüfung

cemäß S 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Pläne und Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre
Verträglichkeit mit den Entwicklungs- und Erhaltungszielen von Natura 2ooo-Gebieten zu
prüfen. In den maßgeblichen Gesetzen ist festg€,egt, dass Flächennulzungspläne zu der, zu
Drüfenden Plänen zählen. Natura 2000-Gebiete sind Gebiete nach der Flora-Fauna-Habitaf
Richtlinie oder der Europäischen Vogelschutzrichtlinie.

Das Prüfverfahren gliedert sich in drei Stufen:
Prognose oder Screening (überschlägige Prüfung), detaillierte Verträglichkeitsprüfung und
Ausnahmenprüfung.

In der Prognose erfolgt die überschlägige Bewertung, ob erhebliche Beeinträchtigungen der
Entwicklungs- und Erhaltungsziele eines Natura 2ooo-Gebietes oder seiner maßgeblichen
Bestandteile durch die Planung offensichtlich auszuschließen sind.
Maßgebliche Bestandteile eines FFH-Gebietes sindl
- vorkommende oder zu etablierende Lebensraumtypen sowie Arten der Anhänge I und ll der
FFH-Richtlinie



- die charakteristischen Arten und Lebensgemeinschaften des jeweiligen Lebensraumtyps,
die den nach den Erhaltungszielen zu sichernden oder anzustrebenden Erhaltungszustand
bestimmen,
- die Lebensräume der Arten nach Anhang ll der FFH-Richtlinie,
- die für die zu erhaltenden oder wiederherzustellenden Lebensraumbedingung€n maßgebli-
chen standörtlichen Vorraussetzungen oder Strukturen (2.8. abiotische Standortfaktoren)

Maßgebliche Bestandteile eines europäischen Vogelschutzgebietes sind:
- dorl vorkommende oder zu etablierende Vogelarten des Anhangs I sowie der Arten nach
Art. 4 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie
- die Lebensräume der zu schützenden Vogelarten
- die für die zu erhaltenden oder wiederhezustellenden Lebensraumbedingungen maßgebli-
chen standörtlichen Voraussetzungen oder Strukturen (2. B. abiotische Standortfaktoren).

lm Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 des Regionalveöandes wurde feslgelegt,
dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Gebiete einer
FFH-Prognose zu unteziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf Sport) in einem 200 m-
Radius.

Die Planung liegt innerhalb des 1000 m-Radius des Natura 2ooo-Gebietes "Hangwälder und
Felsfluren am Kaisertempel/Martinswand bei Eppstein", somit ist eine FF|-l-Prognose zu er-
stellen. Die Prognose kam zum Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natura
2ooo-Gebieten durch die Planung ausgeschlossen werden können (Siehe Angaben im
Formblatt im Anhang).

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

lm Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind Festsetzungen zu treffen, die den o.g.
Umweltauswirkungen enlgegen wirken wie:

Gebiet A:
- Die Flächenversiegelung ist durch enlsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan (opti-
mierte Erschließung, flächensparende Bauweise) zu minimieren.
- Um die Auswirkung der Flächenversiegelung auf die Grundwasserneubildung zu minimie-
ren, sollten umfangreiche Maßnahmen zur Rückführung des Niederschlagwassers in den
Wasserkreislauf vorgesehen werden.
- Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser
- Schaffung von Retentionsflächen als Ausgleich für die Eingriffe ins festgesetzte Uber-
sohwemmungsgebiet
- Realisierung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in den im Landschaftsplan des Um-
landverbandes Frankfurt (200'1) ausgewiesenen Bereichen des Biotopverbundsystems, so-
weit sie nicht im Plangebiet selbst umgesetzt werden können
- Möglichst umfangreiche Ein- und Durchgrünung des Gebietes, z.B. Fassadenbegrünung,
begrünte Dächer, Strauch- und Baumpflanzungen am Rande des Gebietes sowie ggt. Be-
grünung von Parkplatzfl ächen

Gebiet B:
Durch die geänderte Darstellung im RPS/RegFNP 2010 sind im Gegensatz zu der bisherigen
Planung keine neuen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten. Die bisherige Realnuf
zung bleibt unverändert und der Landschaftsraum wird in seinerjetzigen Funktion erhalten.
Damit sind auch keinerlei Kompensationsmaßnahmen notwendig.

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Für das Vorhaben der Erichtung eines Versorgungsmarktes bestehen keine zentrumsnahe
alternativen Möglichkeiten im Stadtteil Eppstein.
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B 3. Zusätzliche Angaben

B 3.t Prüfverfahren

Das verwendete Prüfverfahren ist in Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik identisch mit
den in Kapitel 3.'1 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschriebenen Prülverfah-
ren. Zur Anwendung kommen insbesondere die darin beschriebenen Teilverfahren zur Prü-
lutrg von Einzelflächen (Einzelpüfung) und zur Prognose der Natura 2ooo-Vefiräglichkeit.
Dabei sind keine Probleme mit technischen Verwaltungsvorschriften (2.8. TA Lärm, TA Luft)
oder anerkannten Regelwerken der Technik (2.8. DIN '18005 Teil l, Schallschutz im Städte-
bau) aufgetreten.

Für die Einzelprüfung wurde ein auf dem Programm ArcMap (GlS) beruhendes Abfrage-,
Dokumentations- und Erstbewertungsinstrumentarium entlvickelt, mit dem alle relevanten
Umweltbelange ermittelt und in die weiter eingrenzende, verbal-argumentative Bewertung
eingebracht werden können. Die Einzelprüfung bezieht sich auf geplante Einzelvorhaben
bzw. auf die geplante Anderung des RPS/RegFNP 2010.

Insgesamt werden die Auswirkungen der Planung auf sieben verschiedene Schutzgüter (Ge-
sundheit des Mensclien/Bevölkerung, Tiere und PflanzenlBjologjsche Vjelfalt, Boden, Was-
ser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen und 42
meist gebietsbezogene Umweltthemen untersucht. Hierzu zä hlen sowohl Gebiete hoher
Umweltqualität, die negativ oder pgsitiv beeinflusst werden können, als auch Vorbelastun-
gen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil dieser Umweltthemen ist zu-
sätzlich mit starken rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als
Restriktion erweisen können. Für einzelne Umweltthemen wurden darüber hinaus so ge-
nannte "Erheblichkeitsschwellen" definiert, beideren Überschreiten mit voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist.

Die Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit wird auf die erste Verfahrensstufe, die Progno-
se, begrenzt. In der Prognose erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erhebliche Beein-
trdchtigungen der Entwicklungs- und Erhaltungsziele eines f.latura-2000 Gebietes oder sej-
ner maßgeblichen Bestandteile durch die Planung offensichtlich auszuschließen sind. Die
Prognose ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt nur
die Grundzüge der angestrebten Bodennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung ist eine weitere Prognose anhand der dann konkretisierten Planungsziele
durchzuführen.

B 3.2 ceplante ÜberwachungEmaßnahm€n (Monitoring)

Das Konzept zum Monitoring ist Bestandteil des Umweltberichtes des RPS/RegFNP 20'10.
Die Bauämter der Gemeinden werden gebeten, jährlich zu der Umsetzung der
RPS/RegFNP-Anderung, insbesondere bei wesentlichen Abweichungen zur Beschlusslage
oder erheblichen Auswirkungen aut die Umwelt zu berichten. Der Regjonalverband Frank-
furtRheinMain behält sich vor, fallweise aufgrund solcher Berichte die betroffenen Träger
öffentlicher Belange anzuhören.

B 3.3 Zusammenfassung

Aufgrund des überschaubaren Verfahrens ist eine Zusammenfassung entbehrlich.

B 3.4 Datenblatt PlanUP

Die Datenblätter bilden die Datengrundlage für den vorliegenden Umweltbericht und können
beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.
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Formblatt zur FFH-Vorprüfun g
nach S 34 Abs. 1 BNatSchG

ilatura 2000'Gobiet näch der FFH-Richtlinie

Nr.r 581ü311 Hangvrälder und Fslsflursn än XaiserlempeUtlärtinswand
beiEppst€in

L Anlßs und Aufg.bonstollung

Vo'p,litung et'e, r,jglrchen Aeeinbächtigung Oor*r O"n negiona6n riächennulzungsplan des Regionalveöändes

Sondefgebiel Einkauf Nahversorgung, geplanl

Eppslein Fläche lhäY

2.1 Wid(hRoren dle von der Planung äusgehen lönnen

66 Deposilionen mil sfukturel]en Auswi*ungen (Slaub / Sch\,rcbsl. u. Sedinenle)

3, KumülallvoWlr*ungen mll loloendon Plänüngen

r;'li;;1e1;^'o I
4. Beschreibuns de6 alüa 20o0-Gebieles

Flädr€ lhall

Slandarddatenbogenrvemrdnung

228,9

Hangrvälder und Fe siuren mil kleinllächigen Fe sabslülzen

Und der€n Eöa[ungszisl€

Enl' iicklungsdufen und Alleßphas€n

nit Totho z {rnd mit allen, diclßlämmiqen und insbesondere z. T. abgängiqen Eiche. v. a

an äußercn und inne€n, wärnegelönlen Beslandsdndem

Leb€nsraumtyp€n (LRT) n€dr

Anhang I FFH-RL:

t8230 Slikafelsen mit

: Piodiervegelalion d€s Sedo-

I Sderanlhion oder des Sedo albi'

91 l0 Hainsimsen-Bucn€nwa d

(L'rzJleFagelum)

Erhaltrng exponierrer unbeschafieler Staidone iEhallung einer gebielstypis.nen

Dr€mik iEftahung der Nähßloflannul

Erna[ung natumahef und struhureider Bestände mil slehen&m und I'eg€ndeh Toü'olz,

Höhlenbäumen und leb€nsrdoml)?ischenBaumarlen in ih€nveFchiedenen

9100'Scnluch!und
Hangmischwälder (Tillo'Acenon)

8150 Kieselhallige Schutlha den

der Berulagen Miteleumpas

8220 Si ikäüelsen mll

Erna tung nalumahe. und struklureider Eestände m t sleh€ndem und lregendem To$olz,

Höhlenbälmen und lebensraumlvDischen Ba'rmarl€n mii einem enzelbaum' oder

gruppenwelsenMosäikversahiedenerEniricklungssiien und All€rsphäsen

Gewähieistung der nal,lrlichen Enh^'ickluno und Dynanik iEftallung oflener, b€sonnter

Slandorle

Edallurg des bioloppdgenden, g€blels$?ischen Lichl Wasser', Temp€Iätüt- und

Nähßloffhaushall€s tErha tung der Slörungsaflnui

Anen nach AnMng ll FFH-RL:

Lucänus cerv'rs Hißchkäfer

Prächl ger Dünniarn

Eftallung beslede ter Fe sstandone sowie lcnbmer Felsspällen Lrnd Höhlen im Umleld

;Erhaltung der hydrclolischen Vefiälhisse (Obedlächef- und Grundwarser)lm Umteld

2. B6chnibung dor Phnung

05.08.2013 5816-311 epp001-staufenstraße_oso82o13.doc, S. l/2



Formblatt zur FFH-vorprüfung
nach 6 34 Abs. I BNatSchG

.tura 20006abiat nach dor FFH-Richtlini€

l,lr.: ;581e311 lHangwälderund F€l.flursn an K€isertenpel/Ma(in5{and
bei Eppslain

5. Prognose möglicher Eeeinldchlitunqen der Entrlctlungs. und Edällungszisle

5.1 Aüswirtungen mit g€.|lg zur Fläche

rhmster Absränd: I ; i00;

6. Ergebnis RVI FFH-VP !ig!l edorded ch x

05.08.2013 581 6-31 1_epp001_slaufenstraße_0508201 3.doc, S. 2/2

5.2 Einrchätslng, ob .ft.blich€ Be€inlräcl igungon au6geschlos6on wsden tönnen

Oie Planfläche Liegl c. 30 Höhenmeier unierhalb des Schulzgebieles. Ene Flächeninanspruchnähme iindel nichlslat
Vegelal onsveränderungef oder Veränderungen des Unlergrundes wie auch der abiolischen Slandoff€klo€n sind aut

Grund der Lage ausgeschlossen, wiealch eine Beoinlrächligung des Prächligen Dünnfärns airt Grund der

Lagebezehungen ausg€sch ossen werden kann. Lärn, Lichl und sonslige optische Reizauslöser könnlen eine

Alswi lng aufden Nirschkäf€r haben. Dieserwude im Rahmen der Grunddalenerlassung nwim südlchenToi d€s

FF|-cebieles m€hrals 1000 m von der Planlläche enliefil nachgewiesen. Erhebliche Beeinlrächligungen des

Hißchkäfeß werden daher ausgeschossen. Insg€sanl können efieblche Beeintdchligungen des Schulzgeb eles

durch die Planung äosgeschlossen werden.


